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Beschluss 

 

 

Wegen  

pp. 

 

 

werden der Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2024 sowie der zugehörige Begleit-

beschluss wie folgt geändert: 

 

1. Die Abteilung 739 wird ab dem 01.03.2024 durch die Richterin Peckedraht ver-

waltet und nimmt ab dem 01.03.2024 mit der Turnuszahl 10 an den Turnusläu-

fen der Einzelstrafabteilung teil. Bis zum 29.02.2024 nimmt die Abteilung mit 

der Turnuszahl 8 an den Turnusläufen der Einzelstrafabteilung teil.   

 

Die Abteilung 739 wird im Februar 2024 wie folgt vorrangig erstvertreten:  

 

6. KW R’inAG Schmitt 

7. KW RAG Krumm 

8. KW  R’in Brucki 

9. KW R’inAG Rennert  

 

 

 

2. Die Abteilung 731 wird bis zum 31.03.2024 durch die RinAG Rennert verwaltet 

und nimmt mit der Turnuszahl 8 an den Turnusläufen der Strafabteilung teil. 

 

Die Abteilung 731 wird ab dem 01.04.2024 durch die RinAG Hermanns verwal-

tet und nimmt mit der Turnuszahl 10 an den Turnusläufen der Einzelstrafabtei-

lung teil. 



 

 
3. Die Abteilung 432 nimmt ab dem 01.04.2024 mit der Turnuszahl 8 an den Tur-

nusläufen der Zivilabteilung teil; beim ersten Turnusdurchlauf ab dem 

01.04.2024 erhält diese Abteilung zusätzlich zum regulären Turnus 160 Verfah-

ren. 

 

4. Eildienste:  

 
Die Eildiensttage am Wochenende/Feiertagen und unter der Woche der Abtei-

lung 739 und 731 werden getauscht.  

 
Den Eildienst am  nimmt war:  
  
24.03.2024 RAG Dröge 
05.04.2024 R’inAG Dr. Pohle 

 

Ab dem 01.05.2024 werden die Eildienste der Abteilung 731 (04.06., 15.06., 

23.07., 10.09., 20.10., 04.11., 27.12.2024) von der/m Nachfolger/in des Dezer-
nat 737 versehen.  

 

Die Richterin am Amtsgericht Hermanns versieht die Eildienste in der Eildienst-
gruppe 2, für die sie namentlich im GVP 2024 vorgesehen ist.  

 
 

5. Folgende redaktionelle Änderungen werden gemacht:  

 

a. Die Drittvertretung der Abteilung 730 übernimmt die Abteilung 736. 

 
b. Der Zweite Teil des GVP 2024, B., II., 4., e): 

 4. 

Abweichend vom Grundsatz, dass jede Abteilung bei jedem 

Durchlauf der beiden Turni zu beteiligen ist, nehmen bei jeweils 

10 Turnusumläufen die Abteilungen 
 

(…) 
 
e) 731 (bis 31.03.2024.), 739 (bis 29.02.2024) 

an den ersten acht 

 



Durchläufen teil.  

 
 

6. Die Beschlüsse des Amtsgerichts Dortmund gemäß § 21i GVG vom 29.12.2023 

und vom 02.01.2024 werden genehmigt.  

 

 

 

Dortmund, den 19.01.2024 

Das Präsidium des Amtsgerichts 

 

 

 

 

(Heinrichs)   (Bock)    (Borgmann)   (Franke) 

 

 

 

(Hans)    (Zepper)    (Kalfhaus) 
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